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Anforderung Stuhluntersuchung 

für 
Seediensttauglichkeit 

Dienstzweig Küchendienst und Bedienung 

Maritime-Medizin-Verordnung (MariMedV) 
Abschnitt 4, Anlage 1, Ziffer 7.2 und Anlage 2 (Tabelle, II. b) 

Für die Seediensttauglichkeitsuntersuchung des Dienstzweiges Küchendienst und 
Bedienung, wird eine Laboruntersuchung des Stuhls auf die pathogenen Keime 
Shigellen und Salmonellen gefordert.  

Die entstehenden Kosten werden nach der Maritim-Medizin-Verordnung in Verbindung 
mit der Gebührenverordnung für Ärzte (GOÄ) berechnet. 

Achtung! Kostenträger ist der Auftraggeber! 

Diese Kosten werden von der BG Verkehr auf Antrag in folgender Höhe, gegen Vorlage 
einer Bescheinigung (Kostenübernahme-Erklärung) eines Mitgliedunternehmens der 
BG Verkehr, dem Auftraggeber erstattet: 

Ziffer 4530;   1,15-facher Satz nach GOÄ (entspr. € 5,36), und 

Ziffer 4538;  1,15-facher Satz nach GOÄ (entspr. € 8,04)      

Eine maximale Zeit von 4 Wochen zwischen Stuhlprobe und Ausstellung des 
Seediensttauglichkeitszeugnisses sollte nicht überschritten werden. 

Der Seeärztliche Dienst 
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https://www.deutsche-flagge.de/de/redaktion/dokumente/dokumente-dienststelle/kostenuebernahmeerklaerung.pdf

